
Stellungnahme(n) (Stand: 24.11.2016)

Sie betrachten: 3/124 Einzelhandel Berggeiststraße, VEP

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 27.10.2016 - 28.11.2016

Behörde: Stadt Brühl: Der Bürgermeister

Frist: 28.11.2016 

Stellungnahme: Erstellt von: Beate Müller, am: 23.11.2016 , Aktenzeichen: -

Von Seiten der Stadt Brühl bestehen grundsätzlich Bedenken zum geplanten Einzelhandelsvorhaben an
der Berggeiststraße in Wesseling.

Eine Stellungnahme kann nicht abgegeben werden, da die Auswirkungsanalyse fehlt. Gemäß § 11 (3)
BauNVO können schädliche Auswirkungen auf die Stadt Brühl nicht ausgeschlossen werden.

Wir bitten um die zeitnahe Zusendung der Auswirkungsanalyse, um eine Stellungnahme abgeben zu
können.

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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